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Die Kommission zur Vorberatung des Gesetzes betreffend die Änderung des Gesetzes 
über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel behandelte die Vorla-
ge in zwei Sitzungen und dankt den Vertretern des Departementes für Justiz und Sicher-
heit für die Begleitung der Verhandlungen. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Die Kommission ist einstimmig auf die Vorlage eingetreten. In der Detailberatung wurden 
mehrere Paragraphen intensiv diskutiert. Es wurde nur eine sprachliche Veränderung 
vorgenommen. Die Kommission stimmte dem Gesetz in der Fassung nach 2. Lesung 
einstimmig zu. 
 
 
Allgemeines 
 
Erst vor fünf Jahren wurde das Gesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säu-
getiere und Vögel das letzte Mal revidiert. Grund für die vorliegende Revision ist der Um-
stand, dass das Schiessen auf der vorhandenen Jagdschiessanlage des Kantons per 
Ende 2025 eingestellt werden muss. Mit der geplanten Gesetzesänderung schaffen wir 
die Grundlage für die Realisation einer neuen Jagdschiessanlage. 
Diese Kommission beschäftigte sich aber grundsätzlich nicht mit der geplanten Jagd-
schiessanlage, sondern nur mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Zu Beginn der 
2. Lesung wurde die Kommission über den aktuellen Planungsstand informiert. Im Detail 
wird sich damit aber eine Spezialkommission beschäftigen müssen. 
Mit dieser Gesetzesänderung haben wir auch die Möglichkeit, die Hundeleinenpflicht 
während der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit zu regeln.  
 
 
Eintreten 
 
Eintreten war unbestritten. Dies kann auch als klares Bekenntnis zur Jagd betrachtet 
werden. Die Aus- und Weiterbildung unserer Jägerinnen und Jäger liegt der Kommission 
am Herzen. Sie anerkennt deren Leistungen für Flora, Fauna und Gesellschaft. 
 
 
Detailberatung 
 
Die Kommission hat das Gesetz paragraphenweise durchberaten. In der Synopse sind 

die beschlossenen Änderungen zuhanden des Parlaments festgehalten. 
 
§ 14a Schiesswesen, Aus- und Weiterbildung 
 
Grundsätzlich steht es jeder Jägerin und jedem Jäger frei, wo sie ihren Treffsicherheits-
nachweis erlangen wollen. Obwohl dies einige Jägerinnen und Jäger zurzeit in ausser-
kantonalen Schiessständen tätigen, erachtet es die Kommission als eine kantonale Auf-
gabe, einen eigenen Jagdschiessstand zu betreiben. Abklärungen mit den Nachbarkan-
tonen haben ergeben, dass ausserkantonale Jagdschiessstände nicht die nötige Kapazi-
tät für unsere Thurgauer Jägerinnen und Jäger haben. Uns fehlt ein moderner Jagd-
schiessstand, auf welchem alle notwendigen Schiessmöglichkeiten, wie das Tontauben- 
und Keilerschiessen, möglich sind. Es ist davon auszugehen, dass ein solcher Jagd-
schiessstand sehr gut ausgelastet sein wird. Die Diskussion der Kommission hat gezeigt, 
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dass es wichtig ist, dass der Kanton seine Verantwortung im Bereich Schiesswesen, 
Aus- und Weiterbildung wahrnimmt. Es wurden keine Anträge gestellt. 
 
§ 14b Jagdschiessstand 
 
Es ist beabsichtigt, dass der Verein Jagd Thurgau den effektiven Betrieb der Jagd-
schiessanlage übernimmt. Erste Absprachen mit dem Verein sind erfolgt. Da die meisten 
Jägerinnen und Jäger auch Mitglied bei Jagd Thurgau sind, ist davon auszugehen, dass 
der nötige Rückhalt vorhanden ist. 
 
§ 26 Weitere Schutzbestimmungen 
 
Dieser Paragraph wurde sehr intensiv diskutiert. Das Hundegesetz umschreibt die Lei-
nenpflicht nur vage. Es bestand für die Kommission mehrheitlich kein Zweifel, dass dies-
bezüglich Handlungspflicht besteht. Freilaufende Hunde führen immer wieder zu Rissen 
oder Störungen, welche die Aufgabe der Brut und Nachzucht zur Folge haben. Eine Lei-
nenpflicht soll dem entgegenwirken. Hunde und ihre Halterinnen und Halter sollen aber 
nicht aus dem Wald verbannt werden. Grundsätzlich sollten aber Hunde im Wald immer 
an der Leine geführt werden. So wird der Natur und den Wildtieren der nötige Respekt 
erbracht. 
Diskutiert wurde darum vor allem, ob die Leinenpflicht nicht noch mehr ausgeweitet wer-
den soll. Freilaufende Hunde sind für Wildtiere ganzjährig ein grosser Störfall. Die Kom-
mission ist aber der Meinung, dass eine Leinenpflicht für die besonders sensible Phase 
der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit ausreichend ist. Falls nötig haben die Gemeinden ge-
mäss Hundegesetz die Möglichkeit, für sensible Gebiete eine Leinenpflicht einzuführen. 
Anträge wurden keine gestellt, da eine Leinenpflicht vom 1.April bis 31.Juli als realisier-
barer Kompromiss betrachtet wird. 
 
§ 27 Information 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
§ 34 Haftung des Kantons 

 
§ 34 Abs.1 wurde inhaltlich nicht diskutiert. Damit er aber besser verständlich ist, wurde 
ein Antrag gestellt, den langen Satz unter Absatz 1 in zwei Sätze aufzuteilen: «Der Kan-
ton haftet für Schäden an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen oder Nutztieren, die durch 
geschützte Tiere gemäss Art.13 Abs.4 JSG oder durch Hirsche, Wildschweine, Dachse, 
Krähen oder durch kantonal geschützte Tierarten verursacht werden. Die Haftung gilt 
auch für Schäden an Infrastrukturanlagen, die durch Biber verursacht werden». Dieser 
Antrag wurde einstimmig angenommen. 
Unter Abs.2 wurde die Beteiligung der Jagdgesellschaften an der Entschädigung disku-
tiert. Diese beträgt aktuell 15%. Obwohl dieser Absatz nicht Teil der Revision ist, wurde 
eine Reduktion auf 10% diskutiert und beantragt. Als Begründung wurde aufgeführt, 
dass Jägerinnen und Jäger ohne Entschädigung tätig sind und eine Reduktion der Betei-
ligung an der Entschädigung die Attraktivität der Jagd verbessern würde. Dagegengehal-
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ten wurde, dass bereits bei der letzten Revision die Beteiligung reduziert wurde. Der An-
trag wurde mit 11:1 Stimme abgelehnt. 
 
 
Schlussabstimmung 
 
Die Kommission stimmt der Änderung des Gesetzes über die Jagd und den Schutz 
wildlebender Säugetiere und Vögel in der Fassung nach 2. Lesung einstimmig zu. 
 
 
Bischofszell, 30. April 2022 Der Kommissionspräsident 
 
 Franz Eugster 
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